
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/12/3 3Ob493/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1958

Norm

EO §37 A1

EO §65. EO §258

Rechtssatz

Weder ein Exszindierungskläger noch ein Vertragspfandgläubiger haben über ihre Rechte nach §§ 37, 42 EO bzw. § 258

EO hinaus eine Berechtigung, Beschlüsse, die im Exekutionsverfahren ergehen und die Durchführung des

Verkaufsverfahrens betreffen, anzufechten.
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